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Erwägungen

E. 1
Der für die Beschwerde in Zivilsachen erforderliche Mindeststreitwert von Fr. 30'000.-- (
Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ) ist nicht erreicht, weshalb die Beschwerde in Zivilsachen nicht
offen steht, sondern einzig die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gegeben ist ( Art. 113
BGG ).

E. 2
Mit der subsidiären kann einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden
( Art. 116 BGG ), wofür das strenge Rügeprinzip gilt (Art. 106 Abs. 2 i.V.m. Art. 117 BGG
). Dies bedeutet, dass anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids klar und
detailliert darzulegen ist, inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt worden sein sollen,
während auf appellatorische Ausführungen nicht eingetreten werden kann ( BGE 134 II 244
E. 2.2 S. 246; 140 III 264 E. 2.3 S. 266; 142 III 364 E. 2.4 S. 368).

E. 3
Der Beschwerdeführer macht keinerlei Verfassungsrügen und im Übrigen auch keine
Einwände im Sinn von Art. 81 Abs. 1 SchKG geltend. Vielmehr äussert er sich zum
Verfahren, welches dem seinerzeitigen Urteil, mit welchem die nunmehr in Betreibung
gesetzten Gerichtskosten auferlegt wurden, zugrunde lag (seit Jahren würden alle Instanzen
gegen ihn entscheiden, ohne je einen Augenschein gemacht zu haben; was er seit über 40
Jahren tue, entspreche dem Wald- und Wasserbaugesetz, was ein Fachexperte zweifellos
bestätigen könnte). All dies steht nicht im Zusammenhang mit der Rechtsöffnung für die
Gerichtskosten und schon gar nicht mit den Nichteintretenserwägungen des angefochtenen
Entscheides, auf welche sich Verfassungsrügen zu beziehen hätten.

E. 4
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend
begründet und es ist auf sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG
nicht einzutreten.

E. 5
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
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